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 022.3/00013850 

05.03.2021 

  

VORSITZENDER DER GEMEINDEVERTRETUNG 
 
 

An die Mitglieder 
der Gemeindevertretung und 
des Gemeindevorstandes und 
der Ortsbeiräte 
 
 

Hiermit lade ich zur 42. Sitzung der Gemeindevertretung ein: 
 
 
 
 

22. März 2021 um 19:00 Uhr 
im Bürgerhaus Steffenberg, Eisenhäuser Straße 45, 35239 Steffenberg 

 
 

 
 

Tagesordnung: 
 

 Öffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Gemeindevorstandes/Bürgermeisters 
- Anfragen 

2. Fragestunde 

3. Finanzwirtschaft der Gemeinde 

3.1. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 

3.2. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 

3.3. Investitionsprogramm der Gemeindewerke Steffenberg für die Jahre 2020 bis 
2024 

3.4. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Gemeindewerke 
Steffenberg für das Haushaltsjahr 2021 

3.5. Verzicht Aufstellung Gesamtabschlüsse 

4. Bauleitplanung der Gemeinde 

4.1. Aufstellungsbeschluss Änderung B-Plan 02 Dautpher Weg - 4. Änderung 

4.2. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan nördliche Hauptstraße OT. Oberhörlen 

5. Grundstücksangelegenheit 

5.1. Grundstückserwerb OT. Steinperf, Wolfsberg 

5.2. Verkauf Baugrundstück Gemarkung Niedereisenhausen, Zum Kap 

6. Steinbruchangelegenheiten 

6.1. Kooperationsvertrag 

6.2. Übergangsvereinbarung Trautvetter 

6.3. Abschluss eines Gesellschaftsvertrages 

6.4. Initiativangebot der Firma SLF Verwaltungs UG 
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7. Satzungsangelegenheit 

7.1. Antrag Vorsitzender der GV betr. Änderung der Geschäftsordnung für die 
Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse 

8. Verschiedenes 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Armin Reichel 

 

Aufgrund der aktuellen Auflagen und Einschränkungen in Bezug auf 

die Corona-Pandemie ist die Kapazität für die Besucher- bzw. 

Zuschauerplätze auf max. 69 Personen begrenzt! 

Es ist daher zwingend erforderlich eine Reservierung für einen 

Besucher- bzw. Zuschauerplatz unter der Tel.-Nr. 06464-9188-10 

vorzunehmen.  

Die geltenden Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung wie 

z.B. Maskenpflicht und Abstandsregelung sind verpflichtend 

einzuhalten!   


